
Vorwort

Seit dem Erscheinen der 43. Auflage der Textausgabe „Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen“ sind schon wieder fast drei Jahre vergangen.
In dieser Zeit hat es weitere Rechtsänderungen in der Kommunalverfas-
sung gegeben. Eine zentrale Beachtung dürfte dabei das Gesetz zur
Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Än-
derung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 haben.
Mit diesem Gesetz eröffnet der Landesgesetzgeber unter Wahrung der
Voraussetzungen der neu eingefügten §§ 47a, 58a GO die rechtliche
Möglichkeit für digitale und hybride Gremiensitzungen. Weitere Ände-
rungen der letzten Jahre waren das Gesetz zur Stärkung der kommuna-
len Selbstverwaltung vom 9.11.2016. Hier wurde etwa die klarstellende
Regelung aufgenommen, dass Gemeinden zur Wahrnehmung spezifi-
scher Interessen von Senioren, Jugendlichen, Menschen mit Behinde-
rungen oder anderen gesellschaftlichen Gruppen besondere Vertretun-
gen bilden oder Beauftragte bestellen können. Des Weiteren wurde ein
landesweit einheitlicher Mindest- und Höchstsatz beim Verdienstausfall
festgesetzt. Neu eingeführt wurde dabei auch, dass Ausschussvorsit-
zende einen Anspruch auf eine zusätzliche Aufwandsentschädigung ha-
ben, es sei denn, der Rat hat den jeweiligen Ausschuss per Hauptsat-
zung von dieser Neuregelung ausgeschlossen. Mit dem Gesetz zur
Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung
kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vor-
schriften vom 18.12.2018 wurden vielfache Änderungen vollzogen und
unter anderem die Reform der Kreisordnung wieder rückabgewickelt
(vollständige Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags vom
15.12.2016). Das Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen
Wahlamtes vom 2.4.2020 sowie der Zehnten Verordnung zur Änderung
der Eingruppierungsverordnung hat überdies einige wichtige Änderun-
gen zur Steigerung der Attraktivität des kommunalen Wahlamtes ge-
bracht. Mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG vom
29.9.2020 werden die in den Kommunalhaushalten durch die Corona-
Pandemie entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehr-
aufwendungen haushaltsrechtlich isoliert, um den kommunalen Haus-
haltsausgleich zu erleichtern und damit die finanzielle Handlungsfähig-
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keit für die Folgejahre abzusichern. Mit dem Gesetz zur Änderung
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 1.12.2021 wurde u. a. das NKF-
COVID-19-Isolierungsgesetz angepasst.

Mit der aktualisierten Auflage, in der alle Gesetzesänderungen mit
Stand Juli 2023 berücksichtigt worden sind, erhalten Sie die wichtigsten
Rechtsvorschriften der kommunalen Praxis an die Hand. Die Einfüh-
rung gibt einen Überblick über die Bestimmungen der Gemeindeord-
nung.
Wir hoffen, die Textausgabe dient weiterhin als Ihr Begleiter bei ehren-
wie hauptamtlichem Engagement in der Kommunalpolitik.

Köln/Düsseldorf, im Juli 2023 Helmut Dedy
Christof Sommer
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